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Die Lohnungleichheit steigt in Deutschland seit den 
80er-Jahren. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich: Die 
abnehmende Bedeutung der Gewerkschaften, der techno-
logische Fortschritt, der Anstieg sogenannter „atypischer“ 
Beschäftigungsverhältnisse. All das ging zu Lasten von 
Menschen mit niedrigen Löhnen, deren Reallöhne am 
stärksten zurückgingen. Ein Instrument dagegen, das immer 
wieder zur Sprache kommt: Der Mindestlohn. Doch ist dieser 
geeignet, um die Einkommensungleichheit in Deutschland 
wirklich zu reduzieren?

Vor seiner Einführung wurde viel darüber diskutiert, ob der 
Mindestlohn mit einem Rückgang an Arbeitsplätzen einher-
gehen würde. Die Prognosen lagen bei mehreren Hunderttau-
senden verlorenen Jobs. Die ersten Forschungsergebnisse für 
Deutschland zeigen jedoch, dass kaum Arbeitsplätze verloren 
gingen. Dies gilt insbesondere für reguläre Arbeitsplätze, 
etwas weniger für Minijobs. Dennoch darf man hier keine 
eindeutig positive Bilanz ziehen. Befragungen von Unterneh-
men zeigen, dass Firmen in Folge der Mindestlohnreform dazu 
neigen, weniger MitarbeiterInnen einzustellen, die Arbeitszeit 
zu verdichten und Investitionen zu kürzen. Außerdem gibt 
es noch wenige gesicherte Erkenntnisse über das Ausmaß 
der Scheinselbstständigkeit, die sowohl für ForscherInnen als 
auch für Kontrollorgane schwer zu identifizieren ist.

Auch auf reguläre Jobs kann der Mindestlohn unterschiedli-
che Auswirkungen haben. US-amerikanische Studien zeigen 
beispielsweise, dass der Mindestlohn eine negative Wirkung 
auf weniger produktive Arbeitsplätze haben kann. Dies be-
trifft vor allem junge und schlecht ausgebildete Menschen. 
Eine weitere Beschäftigtengruppe, die unter höherem Risiko 
steht, sind Menschen, deren Jobs teilweise oder ganz durch 
Maschinen ersetzbar sind. Der Mindestlohn kann hier als 
ein Katalysator wirken. Wenn der Mindestlohn Arbeit teurer 
macht, kreiert er gleichzeitig Anreize, vermehrt billigere 
Maschinen einzusetzen. Ein Beispiel hierfür ist der allmäh-
liche Austausch von KassiererInnen in Supermärkten durch 
Selbstbedienungskassen. Diese Entwicklung hat bereits vor 

Einführung des Mindestlohns begonnen, wird aber durch 
ihn wahrscheinlich noch beschleunigt.

Wenig umstritten ist der positive Effekt des Mindestlohns 
auf die Lohnverteilung. Wenn Löhne am unteren Ende stei-
gen, nimmt die Einkommensungleichheit ab. Dies ist durch 
wirtschaftswissenschaftliche Studien für Deutschland und 
international belegt. Was viele Studien aber weitgehend 
ignorieren ist Non-Compliance, also die Tatsache, ob der 
Mindestlohn überhaupt seine Zielgruppe erreicht. Wie die 
DIW-Studie zum Mindestlohn belegt verdienten 1,8 Millio-
nen anspruchsberechtigte ArbeitnehmerInnen im Jahr 2016 
weniger als den Mindestlohn.

Interessanterweise findet der Mindestlohn trotz allem einen 
außerordentlich hohen Zuspruch bei der Bevölkerung. Laut 
einer Umfrage des DIW befürworteten in den Jahren 2015 
und 2016 etwa 90 Prozent der Bevölkerung die Einführung 
des Mindestlohns. Die wichtigsten Gründe liegen dabei in 
den stabilen Arbeitsverhältnissen der Befragten und ihrer 
Überzeugung, dass der Mindestlohn ein wirksames Mittel 
gegen Lohnungleichheit sei.

Trotz seiner Schwächen kann der Mindestlohn ein wirksames 
Instrument gegen Ungleichheit sein. Viel liegt daran, inwie-
weit Politiker die Schwächen erkennen und unerwünschten 
Auswirkungen entgegentreten. Wichtig ist es, unbürokrati-
sche Lösungen für bessere Arbeitszeitaufnahme, Arbeitge-
berkontrollen und Beschwerdemöglichkeiten bei Verstößen 
anzubieten.

Vor allem könnte jedoch ein Wiedererstarken der Sozialpart-
nerschaft dazu dienen, die Mindestlohnreform vollständig 
und zum Wohl aller Beteiligten durchzusetzen. Das Konzept 
der Sozialpartnerschaft betont die gegenseitige Verantwor-
tung zwischen Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen. Hierzu 
gehört auch das Bewusstsein der Arbeitgeber, dass faire Ent-
lohnung positive Auswirkungen auf das Zusammenarbeiten 
und -leben in Unternehmen und Gesellschaft haben kann.
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Guter Mindestlohn, 
schlechter Mindestlohn
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